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TSV BLAU – WEISS 49 EGGERSDORF e. V.



Satzung

§ 1. Name, Sitz und Farben des Vereins-Geschäftsjahr.
Der TSV Blau-Weiß 49 Eggersdorf wurde im Jahre 1949 gegründet und

hat seinen Hauptsitz in Eggersdorf, Salzlandreis, Bundesland Sachsen Anhalt.

Die Farben des Vereins sind Blau-Weiß.

Das Kalenderjahr entspricht dem Geschäftsjahr, d. h., dass Geschäftsjahr ist mit dem Kalenderjahr identisch.

 

§ 2. Zweck, Gemeinnützigkeit, Verbandszugehörigkeit.
Der Verein bezweckt den Zusammenschluss aller am Sport interessierten Personen.

Er erstrebt durch sportliche Bestätigung die Erhöhung physischer und psychischer, sittlicher und moralischer Qualitäten der Mitglieder aller Altersklassen im Rahmen der Gemeinnützigkeit.

Der Verein ist politisch, religiös und rassisch neutral.

Berufssportliche Bestrebungen sind mit den Grundsätzen des Vereins unvereinbar. Der Verein

erstrebt keinen gewerblichen Gewinn. Sollte ein Gewinn anderer Art entstehen, darf er nur entsprechend der Satzung verwendet werden. Mitglieder dürfen davon keine Anteile erhalten. Keine Person darf durch Verwaltungs- oder sonstige Ausgaben, die dem Zweck des Verein fremd sind, begünstigt werden.

Der Verein ist Mitglied des Landessportbund Sachsen-Anhalt sowie der entsprechenden Sportverbände, deren Sportarten er betreibt.

§ 3. Mitgliedschaft, Ehrenmitgliedschaft.
Jede Person, die im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist, kann als Mitglied in den Verein aufgenommen werden. Die Aufnahme erfolgt durch den Vereinsvorstand nach vorheriger schriftlichen Anmeldung, die eigenhändig vom Antragsteller unterschrieben sein muss. Jeder Eintretende hat eine Aufnahmegebühr zu entrichten. Wiedereintritt von Personen, die aus dem Verein ausgetreten sind, ist zulässig.

Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in

1.Erwachsene

2. Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren

3. Ehrenmitglieder.

Mit der erfolgten Aufnahme erkennt das Mitglied die Vereinssatzung an und unterwirft sich dieser Satzung. Ehrenmitglieder werden vom Vorstand auf Grund der Ehrenordnung, die nicht Bestanteil dieser Satzung ist, ernannt.

§ 4. Ende der Mitgliedschaft.
Die Mitgliedschaft erlischt

1.
 durch den Tod

2.
 durch Austritt

3.
 durch Ausschluss

4.
 durch Streichung.

Der Austritt aus dem Verein hat durch schriftlichen Antrag an den Vorstand zu erfolgen.

Austrittserklärungen von Kinder und Jugendliche sind von den Erziehungsberechtigten zu unterschreiben.

Mitglieder, die vorsätzlich den Zweck des Vereines zuwiderhandeln, können durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden. Mitglieder, die das bürgerliche Ehrenrecht verlieren, verlieren automatisch die Mitgliedschaft im Verein. Gegen den Beschluss des Vorstandes über einen Vereinsausschluss ist innerhalb von 10 Tagen nach Bekanntgabe des Ausschlusses Einspruch beim Ältestenrat des Vereins möglich, der über diesen Beschluss endgültig entscheidet.

Mit dem Austritt, der Streichung oder dem Ausschluss erlöschen sämtliche Ansprüche und Rechte des Ausscheidenden an den Verein und an das Vereinsvermögen. Ausgenommen hiervon bleiben Darlehen und Sachwerte, die dem Verein überlassen wurden. Mitgliedbeiträge oder Spenden werden nicht zurückgezahlt. Sämtliches in Händen eines Mitgliedes befindliches Vereinseigentum ist beim Austritt an den Verein zurückzugeben. Ein Rückbehaltungsrecht besteht auch dann nicht, wenn ein Mitglied glaubt, Ansprüche an den Verein zu haben. Für fehlende Gegenstände ist er voll haftbar.

§ 5. Beiträge
Die Höhe der Aufnahmegebühr und der Beiträge setzt die Hauptversammlung oder die außerordentliche Mitgliederversammlung fest. Der Vereinsbeitrag ist halbjährlich oder jährlich zu zahlen. Erforderlichenfalls kann die Haupt- oder außerordentliche Mitgliederversammlung beschließen, außerordentliche Beiträge in bestimmten Zeitabständen zu erheben. Jedoch nur, wenn eine außerordentliche finanzielle Notlage es erforderlich macht. Ob eine außerordentliche finanzielle Notlage vorliegt, entscheidet die Versammlung, die über die Höhe des außerordentlichen Beitrages abstimmt.

Bei Beitragsrückständen ergeht eine schriftliche Mahnung. Wird diese Mahnung nicht Folge geleistet, wird der Beitrag gerichtlich eingefordert. Die entstehenden Kosten trägt der Schuldner. Beträgt der Rückstand 12 Monatsbeiträge oder mehr, erfolgt Streichung von der Mitgliederliste gemäß §4 Punkt 4der Satzung, wobei sich der Verein alle Recht aus dieser Schuld vorbehält.

§ 6. Rechte und Pflichten der Vereinsmitglieder.
Alle Mitglieder des Vereins, sowie sie das 18. Lebensjahr vollendet haben, besitzen unbeschränktes Stimmrecht in Versammlungen. Wählbar zu einem Amt innerhalb des Vorstandes ist jedes volljährige Mitglied. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen, die Satzung zu beachten und die Aufnahmegebühren und Beiträge zu leisten. Mitglieder, die gegen die Satzung, gegen Sitte und Anstand in den Versammlungen oder bei Veranstaltungen jeglicher Art Verstoßen, können mit einer Ordnungsstrafe zwischen 5,00 € und 50,00 €, in besonderen Fällen mit dem Vereinsausschluss bestraft werden. Die Höhe der Ordnungsstrafebestimmt der Vorstand. Innerhalb von 10 Tagen nach Bekanntgabe der Bestrafung kann schriftlich Beschwerde beim Ältestenrat eingelegt werden. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Bestraft werden können auch Mitglieder, die ohne Erlaubnis sportlichen Veranstaltungen, zu deren Teilnahme sie verpflichtet sind, unentschuldigt fernbleiben oder ohne Genehmigung in einem anderen Verein am Sport-oder Übungsbetrieb teilnehmen.

§ 7. Organe des Vereins sind
1.
 die Hauptversammlung

2.
 die außerordentliche Mitgliederversammlung

3.
 der Vorstand

4.
 der Ältestenrat.

§ 8. Hauptversammlung, außerordentliche Mitgliederversammlung und Mitgliederversammlung.
a) Alle vier Jahre findet im ersten Monat des beginnende Geschäftsjahres eine Hauptversammlung des Vereins statt. Der Termin derselben muss mindestens zwei Wochen vorher in geeigneter Weise bekanntgegeben werden. Ein Anspruch auf schriftliche Ladung besteht nicht. Anträge zur Hauptversammlung müssen spätestens 7 Tage vor der Versammlung beim Vorstand eingegangen sein. Dringlichkeitsanträge können auch am Tag der Versammlung gestellt werden.
b) regelmäßige Gegenstände der  Beratung und Beschlussfassung der Hauptversammlung sind:

1.
Bestätigung der Tagesordnung

2.
der Geschäfts und Kassenbericht

3.
Bericht der Abteilungen

4.
Entlastung des Vorstandes, des Ältestenrat und der Abteilungsleiter

5.
Neuwahl des Vorstandes, des Ältestenrates und der Abteilungsleiter

6.
Festsetzung der Beiträge

7.
Anträge
Die Entlastung des Vorstandes und die Leitung der Neuwahl des 1. Vorsitzenden erfolgt unter Leitung eines zu wählenden Versammlungsleiter. Nachdem der 1. Vorsitzende gewählt ist, übernimmt dieser den Vorsitz und leitet die Wahlen. Die Wahl der Mitglieder des Vorstandes kann durch Handzeichen oder durch geheime Wahl mit Stimmzettel erfolgen, wenn ein Mitglied dieses beantragt oder mehrere Vorschläge vorliegen. Zur Wahl können nur die Mitglieder vorgeschlagen werden, die anwesend sind oder deren schriftliche Einverstandserklärung vorliegt. Alle Wahlen erfolgen mit einfacher Mehrheit, bei Stimmengleichheit gilt die Wahl als abgelehnt. Wiederwahl ist zulässig. Eine Änderung der Satzung kann nur in der Hauptversammlung oder der außerordentlichen Mitgliederversammlung erfolgen, wenn diese von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschlossen wird.

II.
a) Die Einberufung der außerordentlichen Mitgliederversammlung kann in dringenden Fällen vom Vorstand erfolgen. Sie kann von den Mitgliedern verlangt werden, wenn 1/10 aller ordentlichen Mitglieder die Einberufung wünschen.

b) Auf die außerordentlichen Mitgliederversammlung finden die Bestimmungen des §8 /I. soweit es die Bekanntgabe der Einberufung der Versammlung, Genehmigung der Tagesordnung und die Anträge betrifft, gleichfalls Anwendung.

III.
Mitgliederversammlungen finden nach Bedarf statt. In Jahren, in denen keine Hauptversammlung oder außerordentliche Mitgliederversammlung stattfindet, sind sie einzuberufen. Für die Einberufung und Bekanntgabe sowie für die Abstimmungen finden die Vorschriften des §8/I sinngemäß Anwendung.

IV.
Über den Verlauf jeder Versammlung ist ein schriftliches Protokoll aufzunehmen, welches vom Versammlungsleiter (1. Vorsitzender oder Vertreter) und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.

V.
Alle Wahlen gelten für die Dauer von vier Geschäftsjahren.

VI.
Alle Abteilungen haben einen Vorsitzenden und zwei Beisitzer.

§ 9. Vorstand
1. Der Vorstand besteht mindestens aus :

a) dem 1.Vorsitzenden

b) dem 2. Vorsitzenden

c)dem Schatzmeister

d) dem Geschäftsführer

e) dem Jugendleiter

f) den Abteilungsleitern

2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind:

a) der 1. Vorsitzende

b) der 2. Vorsitzende

c) der Geschäftsführer

d) der Schatzmeister

5. Der 1. Vorsitzende ist allein vertretungsberechtigt. Von den anderen Vorstandsmitgliedern vertreten jeweils zwei gemeinsam den Vorstand.

§ 10. Rechte und Pflichten des Vorstandes
Der Vorstand hat die Geschäfte des Vereins nach der Satzung und nach Maßgabe der durch die Versammlung gefassten Beschlüsse zu führen. Der Vorstand ist notfalls ermächtigt, beim Ausscheiden eines Vorstandmitgliedes oder sonstiger dauernder Verhinderung von Mitgliedern, die einem Vereinsorgan angehören, deren verwaistes Amt durch andere Mitglieder zu besetzen, bis eine Neuwahl möglich ist. Die Neuwahl hat in der nächstfolgenden Hauptversammlung oder außerordentlicher Mitgliederversammlung zu erfolgen. Eine Amtsenthebung bedarf eines Vorstandsbeschlusses. Die Beschlussfähigkeit des Vorstandes ist gegeben durch die auf einer ordnungsgemäßen Vorstandsitzung anwesenden Vorstandsmitglieder. Der Vorstand gibt sich zur Regelung seiner Aufgaben und Tätigkeiten eine Geschäftsordnung, die nicht Bestandteil der Satzung ist. Abstimmungen über die Geschäftsordnung erfolgt durch einfachen Mehrheitsbeschluss.

§ 11. Abteilungen
1.
Für jede Sportart kann durch Vorstandsbeschluss eine besondere Abteilung gebildet werden. Jede Abteilung verfügt über eine eigene Leitung. Sie kann sich eine eigene Abteilungssatzung geben, die vom Vorstand zu genehmigen ist.

2.
Die einzelnen Abteilungen wählen ihre Abteilungsleitung alle zwei Jahre in einer Abteilungsversammlung, die mindestens vier Wochen vor der Hauptversammlung des Vereins stattfinden muss. Stimmberechtigt sind allein ordentliche Mitglieder der jeweiligen Abteilung.

3.
Die Abteilungen können neben dem an den Verein zu zahlenden Vereinsbeitrag zur Deckung der durch ihren Sport entstehenden Sonderkosten eigene Beiträge erheben und selbst verwalten. Diese sind dem Vorstand bekannt zugeben.

§ 12. Kassenprüfer
Von der Hauptversammlung sind aus den Reihen der Mitglieder zwei Kassenprüfer sowie zwei Vertreter zu wählen. Sie sind Beauftragte der Mitglieder. Durch eine Prüfung der Kassenbelege und haben sie sich von der ordnungsgemäßen Kassenführung zu überzeugen. Beanstandungen können sich nur auf die Richtigkeit der Buchungen und Belege, nicht aber auf die Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit der vom Vorstand genehmigten Ausgaben beziehen. Zu den Aufgaben des Kassenprüfers gehört auch die Prüfung der von den Abteilungen geführten Kassen.

§ 13. Ältestenrat
Dem Ältestenrat obliegen folgende Aufgaben:

a.
Die Entscheidung über den Ausschluss von Mitgliedern als Einspruch gem. §§4 und 6.

b.
Schlichtungen von Streitigkeiten bzw. Unstimmigkeiten, bei denen der Ältestenrat von einem Mitglied angerufen wurde bzw. die Fälle, die ihm vom Vorstand übertragen wurden.

c.
Schlichtungen bei Streitigkeiten der Abteilungen untereinander. Sämtliche Verhandlungen sind vertraulich. Beschlüsse sind schriftlich festzulegen.

§ 14. Haftung
Der Verein haftet nicht seine Mitglieder gegenüber für Unfälle, Verluste, Beschädigungen oder Diebstähle bei der Durchführung von sportlichen oder sonstigen Veranstaltungen. Insbesondere bleibt ausgeschlossen die Haftung auf Fahrten oder Wegen zu oder von sportlichen Veranstaltungen sowie in vereinseigenen oder überlassenen Räumen.

§ 15. Vermögen
Für sämtliche Verbindlichkeiten haftet ausschließlich das Vereinsvermögen, welches aus dem Kassenbestand, dem Vermögen der Abteilungen und sämtlichem Inventar besteht.

§ 16. Auflösung
Die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesen Zweckeinberufenden außerordentlichen Mitgliederversammlung mit ¾ Mehrheit beschlossen werden. Nach Auflösung des Vereins oder Fortfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des an die Gemeinde, die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. Beschlüsse über die zukünftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden.

§ 17. Inkrafttreten
Die Satzung tritt am 01.12.1991 in Kraft.3999
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